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des Regierungsrates des Kandous Zürich 

Sitzung vom 31. August 1988 

2621. Nutzungsplanung Bauma (Änderung) 
Mit Beschluss Nr. 556/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut-
zungsplanung der Gemeinde Bauma. Mit Beschluss vom 29. April 1988 
setzte die Gemeindeversammlung Bauma für das bisher der Wohnzone 
W 2 zugeteilte Grundstück Kat.-Nr. 5565 Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen fest. Gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Pfäffikon 
vom 30. Juni 1988 sowie der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 
18. Juli 1988 sind gegen diesen Beschluss keine Rekurse erhoben wor-
den. Der Gemeinderat Bauma ersucht deshalb mit Schreiben vom 6. Juli 
1988 um die Genehmigung der Vorlage. Diesem Ersuchen kann stattge-
geben werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Bauma vom 29. 
April 1988 festgesetzte Änderung des Zonenplans (Umzonung des 
Grundstüdks Kat.-Nr. 5565 von der Wohnzone W2 in die Zone für öf-
fentliche Bauten) wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bauma, 8494 Bauma (unter Rücksen-
dung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Planexemplars), 
das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 31. August 1988 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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